
 

DIESES BLATT WIRD VON IHRER GEMEINDE UND IHREM BAUMEISTER/PLANER AUSGEFÜLLT.  
 

 

An das 

Amt der NÖ Landesregierung  

Gruppe Finanzen – Abteilung Wohnungsförderung  

Landhausplatz 1, Haus 7A  

3109 St. Pölten  
 

 
 
 

Bauwerber 

 

 

FÖRDERZAHL  
 
 
F2-IP/  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Bestätigung der Gemeinde 
 
Wir bestätigen hiermit, dass es sich bei dem Abbruchgebäude auf dem oben angeführten 
Grundstück um ein Wohngebäude handelt und dass der Abbruch nicht länger als ein Jahr 
zurückliegt. 
 

 
 
 
 

Gemeindesiegel  
 

 
 

 

  

 

 
Bestätigung des Planers, Bauführers oder der Baufirma 
 
Wir bestätigen hiermit, dass das Abbruchgebäude auf dem oben angeführten Grundstück 
wirtschaftlich und/oder technisch nicht sanierbar ist bzw. war. 
 

 
 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift des Bürgermeisters oder der Vertretung 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift 

Grundstücks-Nr. EZ KG 


